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in der Wissensgesellschaft rückt 

wissenschaftliches Wissen 

 immer mehr in die Mitte der 

Gesellschaft. eine folge ist, dass 

Wissenschaft häufiger mit 

 ethischen fragen und den 

 Bedürfnissen von Wirtschaft 

und Politik konfrontiert wird. 

Das bleibt nicht ohne folgen für 

den Grundsatz der freiheit der 

Wissenschaft.

   
Zwischen freiheit und kommerzialisierung

wissenschaftsfreiheit vor neuen herausforderungen

Die gesellschaftliche Bedeu
tung der Wissenschaft nimmt 
stetig zu. Dies kommt etwa in 
der Rede von der »Wissens
gesellschaft« zum Ausdruck. 
Insbesondere die Natur und 
Ingenieurswissenschaften 
 gelten als Motoren wirtschaft
licher Innovation und Wachs
tumsgaranten. Informations 
und Kommunikationstechno
logien verbinden den Globus 
und entfalten gesellschaftliche 
Alltagswirkung. Die Politik 
nutzt die Wissenschaft zur 
Auf klärung über komplexe 
Sachzusammenhänge und als 
Legitimationsbasis für ihre 
Entscheidungen. In der Wis
sensgesellschaft entstehen 
auch Vorbehalte gegenüber 
der Wissenschaft: Dass sie  
die negativen Folgen ihrer Er
kenntnisse zu wenig bedenkt, 
sich zunehmend den kommer
ziellen Interessen der Wirt
schaft unterwirft und je nach 
politischem Gusto zu ver
schiedenen Ergebnissen über 
ein und dieselbe Sachfrage 
kommt.

ethisierung der Wissenschaft

Die gesteigerte Nähe der Wis
senschaft zur Gesellschaft 
führt also zu Kontroversen. 
Diese betreffen oft tiefverwur
zelte Werthaltungen. Die Ethi
sierung der Wissenschaft hat 
sogar zu institutionellen Neu
schöpfungen wie den Deut
schen Ethikrat geführt. Dieser 
soll die ethischen Diskussio

nen kanalisieren, die Öffent
lichkeit informieren und die 
Politik beraten.

Die zentrale Rolle, die die Wis
senschaft für die Gesellschaft 
spielt, äußert sich auch darin, 
dass sie expliziten verfas
sungsrechtlichen Schutz ge
nießt, nämlich durch das 
Grundrecht der Freiheit der 
Wissenschaft. In Artikel 5 Ab
satz 3 Satz 1 des Grundgeset
zes heißt es knapp: »Kunst 
und Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sind frei«. Die 
 Wurzeln dieses Grundrechts 
reichen zurück bis zur Reichs
verfassung der Paulskirche 
aus dem Jahr 1849, wo nieder
gelegt war: »Die Wissenschaft 
und ihre Lehre ist frei«.

»freier Wissenschaftsbetrieb«

Durch das Grundrecht der 
Wissenschaftsfreiheit besitzt 
jeder, der im Bereich Wissen
schaft, Forschung und Lehre 
tätig ist, ein Abwehrrecht  
gegen staatliche Eingriffe. 
Grund legend hat sich das 
Bun desverfassungsgericht 
da zu in dem so genannten 
Hoch schulUrteil aus dem Jahr 
1973 geäußert. Demgemäß 
um fasst der abgesicherte Frei
raum »vor allem die auf wis
senschaftlicher Eigengesetz
lichkeit beruhenden Prozesse, 
Verhaltensweisen und Ent
scheidungen bei dem Auffin
den von Erkenntnissen, ihrer 
Deutung und Weitergabe«. 

Neben dieser klassischen in
dividualrechtlichen Abwehr
funktion resultiert aus der 
Wis senschaftsfreiheit eine 
Pflicht für den Staat, »schüt
zend und fördernd einer Aus
höhlung dieser Freiheitsgaran
tie vorzubeugen«. Dies heißt, 
dass der Staat für »funktions
fähige Institutionen für einen 
freien Wissenschaftsbetrieb« 
zu sorgen hat (Hochschul 
Urteil).

Die bis dahin beispiellose ver
fassungsrechtliche Verbürgung 
der Wissenschaftsfreiheit in 
der Paulskirchenverfassung 
gründete sich unter anderem 
auf der Erfahrung des Vor
gehens gegen die Göttinger 
Sieben. Es ging es darum, 
 Gelehrte vor staatlichen Re
pressalien und auch kirchliche 
Einflussnahme zu schützen. 
Heute sieht sich die Wissen
schaftsfreiheit Herausforde
rungen ausgesetzt, die mit 
ihrer immer wichtiger werden
den Rolle für die Gesellschaft 
zusammenhängen. Dabei geht 
es auf der einen Seite um Ein
schränkungen oder Verbote 
einzelner Forschungsvorhaben 
aus ethischen Gründen, auf 
der anderen Seite um die Si
cherung der Autonomie der 
Wissenschaft gegenüber Wirt
schaft und Politik.
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abbildung 1
Die sieben Göttinger Professoren 
erhoben 1837 ihre Stimme gegen 
die Aufhebung der Verfassung 
durch König Ernst August I.  
von Hannover. Dieser entließ die 
Professoren und verwies drei von 
ihnen sogar des Landes. Das Bei-
spiel der Göttinger Sieben steht 
bis heute für Wissenschaftsfrei-
heit als ein hohes Gut.
Göttinger Sieben, Lithografie von Carl 
Rohde, 1837/38. Namen der Personen: 
Wilhelm Grimm, Jacob Grimm, 
 Wilhelm Eduard Albrecht, Friedrich 
Christoph Dahlmann, Georg Gottfried 
Gervinus, Wilhelm Eduard Weber, 
Heinrich Georg August Ewald.

Beschränkungen der 
forschung?

Insbesondere die Entwicklun
gen in den Biowissenschaften, 
aber auch in anderen Wissen
schaften, die für »neue Tech
nologien« konstitutiv sind, 
wecken Befürchtungen über 
unerwünschte Folgen und re
sultieren auch in Forderungen 
nach Einschränkungen der 
Wissenschaftsfreiheit. Diese  
ist grundsätzlich vorbehaltlos 
gewährt. Sie findet ihre Gren

zen jedoch in Grundrechten 
Dritter und anderen verfas
sungsrechtlich geschützten 
Gütern. In mittlerweile gera
dezu klassischer Weise wird 
der Wissenschaftsfreiheit das 
Menschenwürdeargument 
entgegengehalten, etwa wenn 
es um therapeutisches Klonen 
und Stammzellforschung geht. 
Besonders konfliktträchtig 
sind in diesem Zusammen
hang zudem der Schutz von 
Leib und Leben und das all
gemeine Persönlichkeitsrecht. 

Die Wissenschaftsfreiheit sieht 
sich also mit Diskussionen 
über Forschungsbeschränkun
gen und verbote konfrontiert. 
Es entsteht Diskussionsbedarf, 
wie die Wissenschaftsfreiheit 
gegenüber anderen Schutz
gütern abzuwägen ist oder 
inwiefern die keiner Abwä
gung zugängliche Menschen
würdegarantie des Grund
gesetzes Wirksamkeit entfaltet.

Weitere Probleme für die Wis
senschaftsfreiheit, wie sie etwa 
der ehemalige Verfassungs
richter Dieter Grimm diagnos
tiziert, entstehen durch eine 
wachsende Abhängigkeit der 
Wissenschaft von der Wirt
schaft und Politik. Hier ist die 
Autonomie des Funktionssys
tems Wissenschaft betroffen.

einklang von Wissenschaft 
und kommerz

Für die Wirtschaft verspricht 
die Zusammenarbeit mit der 
Wissenschaft kommerziellen 
Erfolg, etwa durch Verbesse
rung der Qualität und gestei
gerte Innovationschancen 
 ihrer Produkte. Für die Wis
senschaft bedeuten solche Ko
operationen Möglichkeiten der 
Forschungsförderung, Zugang 
zum Knowhow der Industrie 
und auch Reputationsgewin
ne. Allerdings ist es eine Frage 
der Abwägung, wann der 
 Autonomiebereich des unbe
fangenen Erkennens verlassen 
wird. Zur Beantwortung der 
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Frage, wie Autonomie der 
Wissenschaft und Kommerz  
in Einklang zu bringen sind, 
kommen verschiedene Krite
rien in Betracht. Dazu gehört 
beispielsweise, inwieweit der 
Wissenschaftler seine Frage
stellung frei bestimmen kann, 
Forschungsergebnisse veröf
fentlicht werden und Grund
lagenforschung gewährleistet 
bleibt.

Auch die gesteigerte Nähe 
zwischen Wissenschaft und 
Politik kann Fragen nach der 
Gewährleistung der Auto
nomie der Wissenschaft auf
werfen. Zum einen hat auch 
die Politik ein Interesse an der 
Zusammenarbeit von Wirt
schaft und Wissenschaft, näm
lich um Wirtschaftswachstum 
abzusichern. Somit stellen sich 
auch hier die Fragen hinsicht
lich des Maßes an Kommerzia
lisierung von Wissenschaft. 
Zum anderen kann die Politik 
durch Verweis auf wissen
schaftliches Wissen unbeque
me Entscheidungen legitimie

ren. Es ist auch Ausdruck der 
Funktionslogik der Politik, 
wissenschaftliche Gutachten 
und Kommissionsbeschlüsse 
bei unerwünschten Ergebnis
sen zu ignorieren oder herun
terzuspielen. Für die Wissen
schaft ist die Nähe zur Politik 
interessant mit Blick auf finan
zielle Ressourcen, zudem kann 
sie ihren Nutzen für die Ge
sellschaft verdeutlichen und 
Imagegewinne erzielen. Es 
kann jedoch auch die Frage 
entstehen, ob in bestimmten 
Fällen das der Wissenschafts
freiheit innewohnende unbe
fangene Erkennen zugunsten 
politischer Machtinteressen 
beeinträchtigt wird.

Verschwimmende Grenzen

Für die Gestaltung des gesell
schaftlichen Fortschritts und 
für die Lösung von komple
xen Zukunftsproblemen 
kommt der Wissenschaft eine 
Basisfunktion zu. In der Wis
sens gesellschaft sind Wirt

schaft und Politik zunehmend 
auf wissenschaftliches Wissen 
 angewiesen. Die Zusammen
arbeit von Wissenschaft, Wirt
schaft und Politik fördert die 
wirtschaftliche Dynamik und 
bietet der Politik notwendige 
Sachinformationen. Das Na
heverhältnis lässt jedoch teil
wei se Grenzen verschwim
men, die zur Reflexion über 
die  Erhaltung der Autonomie 
der Wissenschaft und den 
entsprechenden verfassungs
recht lichen Schutzpflichten 
Anlass geben. Auch die Ab
wägung der Wissenschafts
freiheit gegen andere verfas
sungsrecht liche und ethische 
Normen ist eine Herausforde
rung der Wissensgesellschaft. 
Zur Systematisierung der 
Argumen tationen und zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit 
bietet der besagte Deutsche 
Ethikrat ein Beispiel. Auch die 
fächerübergreifende wissen
schaftsethische Ausbildung 
an Hochschulen trägt zur 
 Orientierung in der Wissens
gesellschaft bei.
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